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siehe Detailplan 223
- 4x 120Ø DIL-Force Rohr
Neues ewz Trasse

- Rechteck B x H = 1.8 x 1.6 m
- Länge ca. 13 m
- Gefälle 5.1 %
- 2 Blocksteinmauern beim
  Übergang zu offenem Gerinne

Durchlass Italienische Strasse

- Rechteck B x H = 2.3 x 1.4 m
- Länge ca. 8.5 m
- Gefälle 2 %

Durchlass

Seitliche Entlastung
(Überfallsektion)

Dammerhöhung rechtsufrig

11m

11m

2.2m

652.26

651.73

652.74

- Rechteck B x H = 2.6 x 1.5 m
- Länge ca. 34 m
- Gefälle 2.3 %

Durchlass Bahnhofstrasse / RhB

11m

- 6x 120Ø DIL-Force Rohr
Neues ewz Trasse

Best. Holzsperre

Best. Blocksteinsperre

Best. Blocksteinsperre

661.41

- Rechteck B x H = 2.5 x 1.4 m
- Länge ca. 21 m
- Gefälle 2 %

Durchlass

- 16 Stück
- Absturzhöhe 25 cm
- Blöcke 0.5 to in Filterschicht

Sohlsicherung mit Blockriegel

siehe Detailplan 1643-101

siehe Detailplan 225
654.94

- 2x 120Ø DIL-Force Rohr
- Anschluss an bestehendes Trasse

Neues ewz Trasse

11m671.97

- DN 1200
- mit Segmentkrümer 22.5°
- Gefälle 12.1 %

Eindolung Innerdorf

siehe Detailplan 222

Rückbau
Kabelzugschacht

Neuer Kabelzugschacht

- Kann während der Bauphase
  nicht ausser Betrieb
  genommen werden

Bestehendes ewz Trasse

- Abbruch best. Schacht
Umlegung Swisscomleitung

- Masten sichern oder bei
  Bedarf versetzen

Swisscommast

0.5m

20.0m

~ 1:2

~ 1:2

~ 2:3

1.5m 659.75

658.55

11m

~ 2:5

2:3
1:2

1.9m

653.86

1:2

~1:2

1:3 655.11

651.15- Vliess 25 cm
- Kieskoffer, 3.5 m breit

Temporäre Strasse

Beidseitig
Biberschutzgitter

Q
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Q
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Ingenieurbiologische Strukturierung
mit Wurzelstöcken und Faschinen

- Begrünung, standortgerechte
  Bepflanzung
- Ast-/ Lesesteinhaufen

Böschungsgestaltung

- 3 Stück
- Absturzhöhe 25 cm
- Blöcke 0.5 to in Filterschicht

Sohlsicherung mit Blockriegel

Beidseitig
Biberschutzgitter

Rechtsseitig
Biberschutzgitter
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Legende
Genehmigungsinhalt:

Höhenlinien (Äquidistanz 1.0m) bestehend

Wald bestehend

Gewässer bestehend

Strasse / Mergelweg bestehend

Orientierungsinhalt:
Gewässer projektiert

Anpassung Strasse projektiert

Böschung projektiert

Rückbau projektiert

Wald 20-50 % bestockt bestehend

Kanton Graubünden Gemeinde Cazis

Auflageprojekt

Der Projektverfasser
Holinger AG

Hochwasserschutz Kettbach

Situation Dorf
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Niederwassergerinne projektiert

Rückbau Leitung projektiert

Telefon-Freileitung (Swisscom) projektiert

Elektro ewz

Telefon

Trinkwasser

Regenabwasser

Schmutzabwasser

Steuerkabel (von TW-Leitung)

Projektierte Werkleitungen:

Werkleitungen:
Die HOLINGER AG erhebt die bei den zuständigen Stellen und Werken erhältlichen Angaben über bestehende Leitungen im Baugrundstück und
überträgt diese in die Projektpläne. Die HOLINGER AG leistet keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben. Für die
Beschädigung von Leitungen und entsprechende Folgekosten haftet die HOLINGER AG nicht, wenn die Beschädigung darauf zurückzuführen
ist, dass die beschädigte Leitung aus den Angaben der zuständigen Stellen und Werke nicht ersichtlich waren oder dort falsch eingezeichnet
waren. Die Unternehmung hat vor Beginn seiner Arbeiten im Bereich von Werkleitungen die Werkeigentümer sowie die Bauherrschaft in
Kenntnis zu setzen. Die Unternehmung hat sich über die genaue Lage der Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen zu informieren und alle
notwendigen Sicherungsmassnahmen vorzukehren.

Baupiste und Materialdepot projektiert

Gewässerraum NEU (hinweisender Art)

Werkleitungen:
Mischabwasser bestehend

Schmutzabwasser bestehend

Regenabwasser bestehend

Wasser bestehend

Elektro bestehend

Telefon (Swisscom) bestehend

Fernwärme bestehend

Gas bestehend

Jauche-Leitung bestehend

Bewässerung bestehend

Telefon-Freileitung (Swisscom) bestehend

Erdsonde bestehend

Leitung Unbekannt bestehend

Leitung TOT bestehend

Elektro projektiert ewz

Chur, 16. Februar 2026

Gewässerachse projektiert
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